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Alters- und Invalidenvorsorge:
Forderungen der Behinderten-Selbsthilfeorganisationen
Loslösung der sozialen Vorsorge von der Lohnarbeit, einen Ausbau der AHV/IV, vollen Teuerungsausgleich

auf allen Renten und Freizügigkeit hinsichtlich der Invaliditätsvorsorge im Rahmen der
zweiten Säule, Gleichbehandlung aller Behinderten in der Sozialversicherung: dies sind die
Hauptforderungen der ASKIO-Delegiertenversammlung, wie sie die Vertreter/innen von 20 Behinderten-
Selbsthilfeorganisationen in einer Resolution festhielten.

Die ASKIO ist die Dachorganisation der
Behindertenselbsthilfe in unserem Lande und gehört
damit, zusammen mit den Eingliederungs-
Fachstellen, den Elternvereinigungen, den
Gesundheitsligen und den Ausbildungsinstituten,
in Behindertenfragen zu den wichtigsten Partnern

der Behörden auf eidgenössischer Ebene.
Sie benützt traditionsgemäss ihre
Delegiertenversammlungen zur Diskussion und Ausformulierung

sozialpolitischer Postulate. An der
diesjährigen Versammlung in Bern stand die Altersund

Invalidenvorsorge im Zentrum des Interesses.

Als Gäste eingeladen waren Exponenten von
drei politischen Strömungen, die sich derzeit für
eine Verbesserung dieses Sozialversicherungszweiges

einsetzen. VPOD-Sekretär Hans-Jakob
Mosimann vertrat dabei die von den
Gewerkschaften und Linksparteien geplante
Volkspensionsinitiative, welche eine Stärkung der staatlichen

AHV/IV zulasten der Pensionskassen
vorsieht. Ständerat Ulrich Gadient legte die Vorstellungen

jener SVP-Parlamentariergruppe dar,
welche in einem Postulat die Überprüfung der
Finanzierungsgrundlagen und des Zusammenspiels

von erster und zweiter Säule der Altersund

Invalidenvorsorge verlangt. Nationalrätin
Monika Stocker schliesslich erläuterte das Konzept

des garantierten Mindesteinkommens, wie
es der Grünen Partei der Schweiz vorschwebt.

Ohne sich bereits auf die Unterstützung eines
bestimmten politischen Vorstosses festzulegen,
verabschiedeten die ASKIO-Delegierten eine
Resolution, worin aktuelle Forderungen der
Behinderten-Selbsthilfe im Sozialversicherungsbereich

festgehalten werden. Verlangt wird darin
ein erheblicher Ausbau der AHV/IV, weil sich
gezeigt hat, dass das Dreisäulenkonzept den
Bedürfnissen der wenig- und nichtverdienenden
Behinderten nicht gerecht zu werden vermag
und eher zum geflügelten Wort «Drei Säulen -
zum Heulen» Anlass gibt. Kritisiert wird in
diesem Zusammenhang die Tendenz, Mängel in der
Alters- und Invalidenvorsorge zunehmend mit
den Ergänzungsleistungen zu übertünchen, die
heimlich zu einer eigentlichen «vierten Säule»
umfunktioniert worden sind. Im Bereich der
beruflichen Vorsorge verlangen die ASKIO-Dele-
gierten den vollen Teuerungsausgleich auf allen
Renten und die ungeschmälerte Freizügigkeit
hinsichtlich der Invaliditätsleistungen. Generell
sollen die spezifischen Bedürfnisse der Behinderten

in der geplanten Revision des Bundesgesetzes

über die berufliche Vorsorge (BVG) besser
beachtet werden. Weiter wird auf die dringende
Notwendigkeit hingewiesen, in der Weiterentwicklung

der verschiedenen Sozialversiche¬

rungszweige die Gleichbehandlung aller Behinderten

anzustreben, unabhängig davon, ob sie
ihre Behinderung bei der Geburt, durch Krankheit

oder durch Unfall erworben haben.
Schliesslich eine grundsätzliche Forderung: die
soziale Vorsorge soll von der Lohnarbeit
abgekoppelt werden.

Im Rahmen der statutarischen Geschäfte wurde
Helga Gruber (Granges-Paccot FR) für zwei
weitere Jahre als ASKIO-Präsidentin bestätigt.

Resolution
verabschiedet an der ASKIO-Dele-
giertenversammlung vom 21. April

1990 in Bern

Die ASKIO-Delegierten stellen fest, dass sich
die Hoffnungen, die vor zwanzig Jahren an das
Dreisäulen-System in der Alters- und Invalidenvorsorge

geknüpft wurden, nicht erfüllt haben.
Nicht zufällig macht in Behindertenkreisen der
Ausdruck «Drei Säulen - zum Heulen» die Runde:

gerade im Fall der Behinerten wird das von
der Bundesverfassung festgeschriebene Ziel -
Existenzsicherung und Fortführung der
gewohnten Lebenshaltung - oftmals nicht
erreicht.

Im Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen leben heute
146 Kinder und Jugendliche; durch seine
Kinderhilfe in der Dritten Welt werden über 9000
Kinder unterstützt. Das Pestalozzidorf geht
auch neue Wege.

«Papillon» - so haben Jugendliche ihre
Wohngemeinschaft benannt, die sie in einem der
grössten und ältesten Häuser des Kinderdorfes
in Trogen eingerichtet haben. Sie wird von einem
ausgebildeten Erzieher und Sozialarbeiter, Toni
Schluep, geleitet, unterstützt von Bahri Ertek.
Diese Wohngemeinschaft hat es der
Dorfleitung ermöglicht, zum Beispiel zwei jugendli-

Aus der Tatsache, dass für viele Behinderte - vor
allem Geburts- und Frühbehinderte - das
Dreisäulen-Prinzip nicht zum Tragen kommt, leiten
die Delegierten der in der ASKIO zusammengeschlossenen

Behinderten-Selbsthilfeorganisatonen
die nachstehenden Folgerungen und

Forderungen ab:

- Eine Korrektur des bestehenden
Sozialvorsorgesystems soll nicht mehr von der Lohnarbeit

ausgehen, sondern von den
Grundbedürfnissen des Menschen.

- Die staatliche AHV/IV muss erheblich
gestärkt werden, damit die materielle Situation
von schlecht- und nichtverdienenden Behinderten

verbessert und ihnen ein würdiges
Leben ermöglicht wird. Besondere Beachtung
verdienen in diesem Zusammenhang Behinderte,

deren Erwerbsfähigkeit zu keinem
Zeitpunkt ausreichte, um eine berufliche Vorsorge
aufzubauen. Eine starke erste Säule, welche
die Grundlage für ein Leben deutlich oberhalb

des absoluten Existenzminimums bietet,
entspricht einer unserem reichen Lande
angemessenen sozialen Vorsorge. Strikte abzulehnen

ist die Tendenz, Mängel im Vorsorgeystem
mit den allmählich zur heimlichen «vierten
Säule» umfunktionierten Ergängungsleistun-
gen zu übertünchen.

- Im Bereich der zweiten Säule ist der volle
Teuerungsausgleich auf allen Renten
unabdingbar. Im übrigen dürfen in der weiteren
Ausgestaltung der zweiten Säule (BVG-Revi-
son) die besonderen Probleme und Bedürfnisse

der Behinderten nicht mehr länger unter
den Tisch fallen. Vordringlich ist beispielsweise

die volle Freizügigkeit hinsichtlich der
Invaliditätsvorsorge.

- Im Zuge der Weiterentwicklung der verschiedenen

Sozialversicherungszweige muss die
Gleichbehandlung aller Behinderten
angestrebt werden. Es darf für Ausmass und Qualität

des Vorsorgeschutzes keine Rolle spielen,
ob jemand seine Behinderung bei der Geburt,
durch Krankheit oder durch Unfall erworben
hat.

che Asylanten aus Iran aufzunehmen, die sonst
in keine der auf die Betreuung jüngerer Kinder
ausgerichteten Hausgemeinschaften gepasst
hätten. Die Wohngemeinschaft aber ist auch
Ausdruck einer dorfeigenen Entwicklung. Aus
Kindern werden Jugendliche und junge Erwachsene

- die Neuaufnahme von Kindern im
Vorschulalter nimmt in der Regel zugunsten älterer
Kinder ab. 70 Prozent der im Dorf Betreuten
sind zurzeit Jugendliche. Im «Papillon» bereiten

sich Jugendliche auf das «Wegfliegen» vor:
Sie suchen Lehrstellen oder holen an Sprach-
und anderen Kenntnissen nach, was es braucht,
um eine Berufslehre beginnen zu können - die

Eine Wohngemeinschaft für Jugendliche
im Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen

Ihr Partner
Medizintechnische Produkte und

Spezialeinrichtungen

Votre partenaire
Produits médico-techniques
et équipements spéciaux
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